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Rechtsanwalt
Dr. Uwe Steingröver

von Friedrich Graf von
Westphalen & Partner

Quelle: FGvW

Baurecht. Ein Architekt muss den
wirtschaftlichen Rahmen des privaten
Bauherrn klären und ihn nach seinen
Vorstellungen fragen.

OLG Nürnberg, Urteil vom 24. September 2019,
Az. 6 U 521/17

Der Architekt hat das Budget
des Bauherrn zu erfragen
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DER FALL

Der Kläger beauftragte im Jahr 1996 (sic!)
einen Architekten mit dem Umbau und
der Erweiterung seines Privathauses. In
einer vom Architekten selbst erst im Pro-
zessverlauf als „sehr grob“ bezeichneten
Kostenschätzung wurden 386.400 DM
genannt. Diese Summe lag innerhalb des
maximalen Kostenrahmens des Auftrag-
gebers von 400.000 DM. Die endgültigen
Baukosten hätten nach vollständiger Fer-
tigstellung mindestens 555.489 DM betra-

gen. Ob über den Kostenrahmen des Bau-
herrn gesprochen wurde, blieb streitig.
Das LG und das OLG Nürnberg nahmen
zulasten des Architekten an, dass er seine
vertragliche Pflicht verletzt hat, insbeson-
dere bei Privatleuten die Kostenvorstel-
lung des Bauherrn zu klären. Sie sprechen
dem Auftraggeber Schadenersatz zu. Der
Architekt hätte zudem darüber aufklären
müssen, dass die Kostenschätzung nur
grob gewesen sei.
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DIE FOLGEN

Der Architekt schuldet Schadenersatz,
hält das OLG fest. Eine Nichtzulassungs-
beschwerde weist der BGH im Dezember
2021 zurück (Az. VII ZR 224/19). Entgegen
der ursprünglichen Klage berechnet sich
der Schadenersatz indes nicht aus den
Mehrkosten, sondern aus dem Vergleich
der Vermögenslage mit bzw. ohne die
Pflichtverletzung des Architekten unter
Berücksichtigung eines möglichen Vor-
teilsausgleichs. Den Vermögensunter-
schied erkennen die Gerichte im Wesent-
lichen in den Zinsen, die für die Darlehen
angefallen sind, die das ursprüngliche
Budget übersteigen. Für den Vorteilsaus-
gleich kommt in Betracht, dass die Mög-
lichkeit zur Nutzung einer größeren Flä-

che besteht und die Immobilie im Wert
gestiegen ist. Hierfür ermittelt das OLG
zunächst die Baumaßnahme, die der Klä-
ger bei ordnungsgemäßer Kostenbera-
tung wohl noch vorgenommen hätte. Die-
ser werden dann die Mehrflächen gegen-
übergestellt, die sich aus der tatsächli-
chen, zu teuren Baumaßnahme ergeben
haben. Der Wertzuwachs, der sich aus der
nutzbaren Mehrfläche ergibt, wird indes
nur teilweise angerechnet, da der Bauherr
wegen der zusätzlich erforderlichen Dar-
lehen in seinem persönlichen Lebenszu-
schnitt erheblich beeinträchtigt und eine
volle Anrechnung „aus der Sicht des
Gerichts nicht angemessen“ sei.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung steht in ihrem Ausgang
ausdrücklich in der Linie des Urteils des
BGH vom 21. März 2013 (Az. VII ZR 230/
11). Allen Architekten muss bewusst sein,
welche Bedeutung die Klärung der Kos-
tenfrage hat und dass damit ein Haftungs-

risiko verbunden ist. Die imkonkreten Fall
doch recht weitgehenden Billigkeitserwä-
gungen bei der Ermittlung des Schadens
des Bauherren sind eine zusätzliche
Mahnung. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Soweit Nachträge wesentliche
Bestimmungen eines Mietvertrags ersetzen,
gilt das Schriftformerfordernis auch für die
Nachtragsvereinbarungen.

LG Köln, Urteil vom 23. Dezember 2021,
Az. 27 O 189/20

Auch Nachträge müssen
der Schriftform genügen
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DER FALL

Kläger und Beklagter schlossen im Jahr
2009 einen auf länger als ein Jahr befriste-
ten Mietvertrag sowie im Jahr 2011 zwei
Nachträge zum Mietvertrag. Die Miet-
räume ergaben sich ausreichend konkret
nur aus Lageplänen, die demMietvertrag,
jedoch nicht dem 2. Nachtrag beigefügt
waren. Im 2. Nachtrag vereinbarten die
Parteien, dass sämtliche Regelungen des
Mietvertrags, einschließlich der Vereinba-

rungen zur Bestimmung der Mieträume,
durch die Regelungen des 2. Nachtrags
ersetzt werden. Der Kläger kündigte den
Mietvertrag vor Ablauf der vereinbarten
Festlaufzeit ordentlich unter Verweis auf
die Nichteinhaltung der Schriftform und
verlangte vom Beklagten Räumung und
Herausgabe der Mieträume. Das Gericht
gab der Klage statt.
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DIE FOLGEN

Mietverträge mit einer Laufzeit von mehr
als einem Jahr bedürfen der Schriftform.
Die Schriftformgilt für sämtlichewesentli-
chen Vereinbarungen des Mietvertrags
einschließlich seiner Anlagen sowie auch

für Nachtragsvereinbarungenmit wesent-
lichen Bestimmungen. Ein Verstoß gegen
die Schriftform führt zur ordentlichen
Kündbarkeit desMietvertrags unabhängig
von einer vereinbarten Festlaufzeit.
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WAS IST ZU TUN?

Beim Abschluss längerfristiger Mietver-
träge sowie sämtlicher Nachtrags- und
sonstiger Nebenabreden ist ein besonde-
res Augenmerk auf die Einhaltung der
Schriftform zu legen. Dies gilt gerade bei
Vereinbarungen über die Mieträume.
Wird zur Beschreibung derMieträume auf
Lagepläne in Anlagen Bezug genommen,
die nicht nur als Anschauungsobjekt oder
Orientierungshilfe dienen, sondern durch
die die Mieträume und ihre Lage erst hin-
reichend bestimmbar beschrieben wer-
den, sind die Anlagen in die Mietvertrags-
urkunde aufzunehmen. Werden wesentli-
che Vereinbarungen desMietvertrags, z.B.
über die Mieträume, durch einen Nach-
trag ersetzt, ist auch im Hinblick auf die
neu getroffenen Abreden die Schriftform
zuwahren. Andernfalls führt dieNichtein-

haltung der Schriftform nachträglich zu
einem Schriftformverstoß und damit zur
vorzeitigen ordentlichen Kündbarkeit des
Mietvertrags insgesamt. Ein Verstoß kann
auch durch Nebenabreden herbeigeführt
werden. Das kann der Fall sein beispiels-
weise durch den Mietvertrag ändernde
Vereinbarungen in Übergabeprotokollen,
im Rahmen der Korrespondenz zu bauli-
chen Änderungen durch den Mieter oder
durchAbsprachen, die zur Laufzeitverlän-
gerung erfolgen und nicht schriftform-
konform festgehalten werden. Liegen
Schriftformmängel vor, können diese gege-
benenfalls durch schriftformkonforme
Heilungsnachträge nachträglich beseitigt
werden. (redigiert von B. Mallmann-Bansa)

Rechtsanwalt
Dr. André Lippert

von Taylor Wessing
Quelle: Taylor Wessing

Öffentliches Recht. Um die Einschätzung
einer Denkmalbehörde zur
Denkmalwürdigkeit eines Gebäudes zu
erschüttern, müssen die Punkte, die die
Behörde übersehen oder nicht genug
berücksichtigt hat, konkret benannt werden.

OVG Lüneburg, Beschluss vom 29. Juli 2020,
Az. 1 ME 33/20

Um Denkmalpfleger zu widerleggen,,
braucht es gute Argumente
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DER FALL

Der Eigentümer eines Grundstücks, auf
dem sich ein in den Jahren 1913/1914
erbautes Kino befindet, begehrt vorläufi-
gen Rechtsschutz gegen eine denkmal-
schutzrechtliche Anordnung. Er soll Miss-
stände im Toilettenraum des Kinoge-
bäudes beseitigen. Das Niedersächsische
Landesamt fürDenkmalpflege als Beigela-

dene bestätigt die Denkmaleigenschaft
des Kinogebäudes. Das VG Oldenburg hat
den Antrag auf Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung mit Verweis auf
die Ausführungen der Denkmalschützer
zurückgewiesen. Auch die hiergegen ein-
gelegte Beschwerde vor dem OVG Lüne-
burg bleibt erfolglos.
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DIE FOLGEN

Die Gerichte gehen übereinstimmend
davon aus, dass die Eigenschaft des Kino-
gebäudes als Baudenkmal fortbesteht. Sie
folgen dabei den Ausführungen der Denk-
malpfleger, wonach dem Kino ein Denk-
malwert jedenfalls im Hinblick auf seine
geschichtliche Bedeutung zukommt. Laut
OVG ist es dem Antragsteller unbenom-
men, substantiiert abzustreiten, dass die
Beigeladene die Argumente, die für und
gegen eine Denkmalwürdigkeit sprechen,
sorgsam genug zusammengetragen hat.
Dazu muss er die Punkte, die das Landes-

amt übersehen oder nicht hinreichend
berücksichtigt haben soll, konkret benen-
nen und hinreichende Anhaltspunkte für
einen abweichenden Sachverhalt vortra-
gen.Das ist demAntragssteller hier jedoch
nicht gelungen, so das OVG. Das Argu-
ment, die seit 1932 am Gebäude vorge-
nommenen baulichen Veränderungen
hätten es so stark umgestaltet, dass ausder
verbleibendenBausubstanz einDenkmal-
wert nicht ableitbar wäre, zogen die
Bewertungen der Beigeladenen aus Sicht
des OVG nicht hinreichend in Zweifel.
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WAS IST ZU TUN?

Die Denkmaleigenschaft zu entkräften,
was nicht selten im Interesse eines Eigen-
tümers, Käufers oder Investors liegen
mag, ist nicht einfach. Der Beschluss des
OVG bestätigt: Es müssen substantiierte,
häufig auch gutachterlich untermauerte
Argumente vorgebracht werden, um
Erfolg zu haben. Der Denkmalwert von
baulichen Anlagen ist nicht nur bei denk-
malschutzrechtlichen Verfügungen rele-
vant, sondern vor allem auch bei
baurechtlichen Genehmigungsverfahren.
Wollen Eigentümer gegen die Versagung

einer Baugenehmigung wegen des Denk-
malwerts einer baulichen Anlage vor-
gehen, müssen sie bei der Entkräftung
des Denkmalwerts konkret auf die
Begründung der Denkmalschutzbehör-
den eingehen. Das pauschale Aufzählen
von baulichen oder betrieblicher Verän-
derungen in der Vergangenheit oder der
Verweis auf den schlechten Erhaltungs-
zustand genügen nicht, soweit es dafür
keine Anknüpfungspunkte bei den Grün-
den des sachverständigen Betrachters
gibt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt und
Steuerberater

Christian Palm
von Peters,

Schönberger & Partner
Quelle: PSP

Steuerrecht. Bei der Frage, ob die erweiterte
Gewerbesteuerkürzung gewährt wird, sind
die Vorbesitzzeiten des Rechtsvorgängers
anzurechnen, wenn es innerhalb von drei
Jahren vor Veräußerung von
Grundvermögen einen Formwechsel gab.

BFH, Urteil vom 27. Oktober 2021,
Az. I R 39/19

Die erweiterte Kürzung ist auch
nach Formwechsel möglich

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Klägerin, vormals eine GmbH & Co.
KG, war 2005 als Projektgesellschaft
gegründet worden. Sie errichtete und ver-
mietete verschiedene Immobilien. Nach
einem Gesellschafterbeschluss aus dem
März 2011wurdedieKG rückwirkend zum
31. Dezember 2010 in eine GmbH formge-
wechselt. Noch kurz zuvor hatte sie ein
Grundstück veräußert. Im Rahmen ihrer
Gewerbesteuererklärung begehrte die
Gesellschaft die erweiterte Kürzung für

Immobilienunternehmen. Nach Auffas-
sung einer späteren Betriebsprüfung
wurde diese dann aber versagt. Die erwei-
terte Kürzung könne nicht gewährt wer-
den, wenn nach einer in der Regelung
befindlichen Missbrauchsvorschrift der
Gewerbeertrag zum Teil aus der Aufde-
ckung zuvor überführter stiller Reserven
stamme. Das Finanzamt sah den vorange-
henden Formwechsel als einen Überfüh-
rungsvorgang und damit als schädlich an.
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DIE FOLGEN

DerBFHgewährte die erweiterte Kürzung.
Unternehmen, die „ausschließlich“ eige-
nen Grundbesitz verwalten, können die
Summe des Gewinns kürzen, der auf die
Verwaltung und Nutzung des Grundbesit-
zes entfällt. Die erweiterte Kürzung ist
aber nach § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 2 GewStG
zu versagen, wenn unter bestimmten
Voraussetzungen stille Reserven aufge-
deckt wurden. Dabei ist nach Ansicht des
BFH der Formwechsel grundsätzlich
durchaus ein geeigneter Vorgang, der zur
Aufdeckung der stillen Reserven führen

kann. Allerdings sind die Vorschriften des
Formwechsels umfassend zu beachten
und es kommt die Regelung des § 4 Abs. 2
Satz 3 UmwStG zur Anwendung. Auch für
Zwecke der erweiterten Kürzung sind
somit die Vorbesitzzeiten des formge-
wechselten Rechtsträgers anzurechnen.
DieDauer der Betriebszugehörigkeit beim
übertragenden Rechtsträger ist bei der
formgewechselten Gesellschaft eben mit-
einzubeziehen, und im Streitfall ist die
Dreijahresfrist weit überschritten.
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WAS IST ZU TUN?

Der BFH hat nun mit dieser Entscheidung
für die Missbrauchsvermeidungsvorschrift
des § 9 Nr. 1 S. 5 Nr. 2 GewStG Klarheit
geschaffen. Zwar ist auch der Form-
wechsel ein Übertragungsvorgang im
Sinne des Steuertatbestands. Jedochmüs-
sen bei einemFormwechsel die Vorbesitz-
zeiten im Betriebsvermögen des über-
tragenden Rechtsträgers berücksichtigt
werden. Es bleibt abzuwarten, ob die

Finanzverwaltung diese Entscheidung
umgehend im Bundessteuerblatt veröf-
fentlicht und beachtet. Es ist aber wohl
davon auszugehen, dass ähnliche Fälle
von der Finanzrechtsprechung nun
immer unter Anrechnung der Vorbesitz-
zeiten entschiedenwerden. Die erweiterte
Kürzung bei der Gewerbesteuer kann
daher trotz eines Formwechsels weiter zu
gewähren sein. (redigiert von Anja Hall)

Kompakte Hilfe bei
gewerblichen Transaktionen

Die drei Herausgeber, allesamt profilierte
Rechtsanwälte bei großen Frankfurter
Kanzleien, bieten 33 Co-Autoren auf.
Damit versuchen sie ihrem Anspruch
gerecht zu werden, möglichst alle Aspekte
darzustellen, die im Rahmen von gewerb-
lichen Immobilientransaktionen auftre-
ten können. Das ist überraschend gut und
übersichtlich gelungen. Neben Maklern
und Vermietern richtet sich das Buch
dabei gleichermaßen an den juristischen
Fachmann, der mit solchen Transaktio-
nen zu tun hat. Den Einstieg bildet ein
Überblick über den Immobilieninvest-
mentmarkt und die Strukturierung einer
Immobilientransaktion.

Auf den steuerlichen und rechtlichen
Facetten liegt der Natur der Sache ent-
sprechend der Schwerpunkt des Werks.
Neben dem Kauf- und Mietvertragsrecht
werden unter dem Blickwinkel der
Immobilientransaktion das Recht der
Wartungs- und Dienstleistungsverträge,
das Grundstücks- und Steuerrecht, das
Investmentrecht, das Wettbewerbsrecht
und das Insolvenzrecht behandelt. Aus-
führungen zu Bau- und Umweltrecht
runden den Band ab. Gesetzliche Ände-
rungen, etwa bei der Grunderwerbsteuer,
im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
(GWB) und im Kapitalanlagegesetz
(KAGB) sind auf dem Stand vom Herbst
2021, teilweise jünger.

Daneben finden sich zahlreiche prakti-
sche Hinweise zu weiteren relevanten
Feldern, beispielsweise zur Nutzung digita-
ler Datenräume, zu Bewertungs- und
Finanzierungsfragen, zur technischen Due
Diligence und zu Besonderheiten im euro-
päischen Ausland. Ulrich Schüppler

Literaturhinweise

Krüger/Pofahl/Kring
(Hrsg.): Handbuch
Immobilien-Trans-
aktionen. Recht, Steuern,
Markt & Commercials.
1. Aufl. 2022, Verlag
C.H. Beck, München,
619 Seiten, gebunden,
159 Euro.

Endlich durchblicken beim
GEG 2020!

Die wohl größte Neuerung in der vierten
Auflage des Buches „Energieausweise für
die Praxis“ ist die AutorinMelita Tuschin-
ski, die damit Hans-Dieter Hegner abge-
löst hat. Als freie Architektin und Heraus-
geberin des Experten-Portals EnEV-
online.de bzw. GEG-info.de ist sie prädes-
tiniert für einen Leitfaden durch den
Dschungel der 114 Paragrafen des Gebäu-
deenergiegesetzes (GEG).

Das Handbuch geht aber über eine
reine Erläuterung der seit dem 1. Novem-
ber 2020 geltenden Gesetzgebung hinaus,
die im zweiten und dritten Kapitel behan-
delt wird. So bietet das vierte Kapitel
praxisnahe Szenarien. Diese zeigen, in
welchen Fällen Energieausweise notwen-
dig sind – und wann nicht. Dazu werden
immer mögliche Fehlerquellen genannt,
wobei die Autorin aus Leserfragen von
dem genannten Onlineportal schöpft.

Das fünfte Kapitel „Aufgaben und
Akteure zum Energieausweis“ liefert für
jede Leserschaft eines odermehrereUnter-
kapitel, wie sie mit Energieausweisen um-
gehen sollte. So erfahren beispielsweise
Eigentümer und Bauherren, wann sie den
Energieausweis bei wem bestellen sollten,
wem sie ihn vorlegen müssen und wie er
vertraglich einzubinden ist.

Im sechsten Kapitel wird konkret das
Anfertigen des Energieausweises erläutert.
Dazu erstellte der für diesesKapitel als Co-
Autor tätige Michael Brieden-Segler vier
beispielhafte Energieausweise. Um selbst
direkt mit der Beantragung oder Erstel-
lung von Energieausweisen loslegen zu
können, bietet Reguvis mehrere Doku-
mente als digitalen Anhang zum Buch
online an.

Insgesamt liefert die Neuauflage eine
fein strukturierte, gut verständliche und
vor allem sehr praxisnahe Übersicht zum
GEG 2020. Alexandra Stiehl

Melita Tuschinski:
Energieausweise in der
Praxis. 4. Aufl. 2022,
Fraunhofer IRB Verlag &
Reguvis, 463 Seiten,
kartoniert,
48 Euro.


